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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Erika ENZLBERGER-HEIS als Vorsitzende und die

fachkundigen Laienrichter Sascha ERNSZT (aus dem Kreis der Arbeitnehmer) und Ing. Robert FODROCZI (aus dem Kreis

der Arbeitgeber) als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX gegen die Beschwerdevorentscheidung der regionalen

Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (AMS) XXXX vom XXXX , XXXX , nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung am XXXX zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

file:///


A m XXXX beantragte die Beschwerdeführerin beim Arbeitsmarktservice (in der Folge: AMS; belangte Behörde) im

Zusammenhang mit einer Leistungsmitteilung vom XXXX die Ausstellung eines Feststellungsbescheides über die Höhe

ihrer Notstandshilfe ab XXXX .

Das AMS hat mit Bescheid vom XXXX ausgesprochen, dass der Beschwerdeführerin gemäß § 20 Abs. 1, Abs. 2 und Abs.

4, § 21 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5, § 33 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 sowie § 36 Abs. 1 Abs. 2 und Abs. 5 AlVG

Notstandshilfe ab dem XXXX im Ausmaß von täglich € XXXX gebühre. Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt,

dass sie am XXXX einen Antrag auf Zuerkennung der Notstandshilfe mit Geltendmachung XXXX gestellt habe. In diesem

Antrag habe sie unter anderem angegeben, dass sie verheiratet sei und SorgepKichten für XXXX habe. Zu dem

Einkommen ihres XXXX habe sie angegeben, dass dieser arbeitslos sei und Notstandshilfe in Höhe von ca. XXXX erhalte.

Für die Bemessung ihres Anspruches ab XXXX sei der Grundbetrag des Arbeitslosengeldbezuges, der sich in ihrem Fall

durch die valorisierte Jahresbeitragsgrundlage XXXX ergebe, heranzuziehen, da die Beitragsgrundlage des Jahres XXXX

die letzte maßgebliche vorliegende vor ihrem Arbeitslosengeldantrag vom XXXX sei. In den Jahren XXXX bis XXXX seien

keine Beitragsgrundlagen vorgelegen. Abschließend legte das AMS die genauere Berechnung dar, woraus sich ein

Betrag von XXXX täglich ergebe.

In der gegen diesen Bescheid fristgerecht erhobenen Beschwerde führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus,

dass ihr das AMS nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses bei XXXX mitgeteilt habe, dass sie knapp keinen neuen

Anspruch erworben hätte. Am XXXX sei man nach 27 Tagen versicherungspKichtiger Beschäftigung hingegen plötzlich

der Meinung gewesen, dass sie eine neue Anwartschaft erworben hätte (sie hätte sogar noch einen Kombilohnantrag

gestellt gehabt) – auf Grund von Fristerstreckungen und Berücksichtigung von sonstigen Anwartschaftszeiten. Bei

ihrem Antrag vom XXXX seien ihre sonstigen Anwartschaftszeiten im XXXX unberücksichtigt geblieben. Im XXXX hätte

sie eine vom AMS Mnanzierte Ausbildung absolviert. Es habe sich um einen Vorbereitungskurs auf die

außerordentliche Lehrabschlussprüfung als Restaurantfachfrau von XXXX gehandelt. Im November habe sie die

Lehrabschlussprüfung mit gutem Erfolg abgeschlossen. Sie beantrage die Neuberechnung und Nachzahlung der

Differenz.

Mit verfahrensgegenständlichem Bescheid des AMS vom XXXX wurde die Beschwerde der Beschwerdeführerin gegen

den Bescheid der belangten Behörde vom XXXX im Rahmen einer Beschwerdevorentscheidung abgewiesen. Die

Entscheidung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass sie bis XXXX Notstandshilfe iHv täglich XXXX bezogen habe

und seit XXXX beim Dachverband näher dargelegte arbeitslosenversicherungspKichtige Zeiten gespeichert seien. Laut

weiterer Abfrage des AMS am XXXX beim Dachverband seien – im Bescheid näher bezeichnete – Lohnbestandteile

gespeichert, die den gesetzlichen Bestimmungen nach als Grundlage zur Berechnung des Arbeitslosengeldanspruches

heranzuziehen seien. Der Leistungsbezug sei mit XXXX wegen Arbeitsaufnahme eingestellt worden.

Bei jeder weiteren Inanspruchnahme des Arbeitslosengeldes sei die Anwartschaft erfüllt, wenn der Arbeitslose in den

letzten 12 Monaten vor Geltendmachung des Anspruches (Rahmenfrist) insgesamt 28 Wochen (196 Tage) im Inland

arbeitslosenversicherungspKichtig beschäftigt gewesen sei. Auf die Anwartschaft seien (unter anderem) die Zeiten des

Bezuges von Kinderbetreuungsgeld anzurechnen, wenn innerhalb der für die Anwartschaft maßgeblichen

Rahmenfristen mindestens 14 Wochen (somit 98 Tage) sonstige Anwartschaftszeiten lägen. Da die Beschwerdeführerin

noch nicht das XXXX . Lebensjahr vollendet habe, sei die – höhere – Jahresbeitragsgrundlage, die zur Berechnung der

Höhe ihres Arbeitslosenanspruches ab dem XXXX und zur Berechnung der Höhe ihres Anspruches auf Notstandshilfe

ab XXXX herangezogen worden sei, entsprechend den Bestimmungen außer Acht zu lassen gewesen. In ihrem Fall

habe sie nach ihrer letzten Zuerkennung von Arbeitslosengeld (mit XXXX ) vom XXXX und somit für 248 Tage und vom

XXXX und somit für 400 Tage Kinderbetreuungsgeld bezogen, diese Zeiten hätten naturgemäß nicht zu einer neuen

Anwartschaft führen können, da dazu mindestens 14 Wochen sonstige Anwartschaftszeiten notwendig gewesen

wären.

Sie habe dann in Folge vom XXXX und somit für XXXX Tage bei der XXXX und vom XXXX und somit für XXXX Tage bei der

XXXX und somit für insgesamt XXXX sonstige Anwartschaftszeiten nachweisen können, des hätte jedoch nicht genüg,

um ihre Zeiten ihres Bezuges von Kinderbetreuungsgeld als anwartschaftsbegründende Zeiten heranzuziehen und

eine allfällige neue Anwartschaft zu begründen. Erst als sie dann auch noch vom XXXX und somit für weitere 27 Tage

bei der XXXX für weitere 27 Tage sonstige Anwartschaftszeiten nachweisen habe können, habe sich ein Nachweis von

sonstigen Anwartschaftszeiten von insgesamt XXXX Tagen ( XXXX plus XXXX plus XXXX ) ergeben, daher seien die Tage

ihres Bezuges des Kinderbetreuungsgeldes zur Berechnung einer neuen Anwartschaft heranzuziehen und hätte sie ab



dem XXXX eine neue Anwartschaft für den Bezug des Arbeitslosengeldes erfüllt.

Der Einwand in ihrer Beschwerde, dass ihre sonstigen Anwartschaftszeiten unberücksichtigt geblieben seien, gehe ins

Leere, da ausführlich dargestellt worden sei, dass ihre sämtlichen anwartschaftsbegründenden Zeiten berücksichtigt

worden seien. Zur Berechnung ihres Anspruches auf Arbeitslosengeld ab dem XXXX und in Folge zur Berechnung ihres

Anspruches auf Notstandshilfe sei die angeführte Jahresbeitragsgrundlage aus XXXX heranzuziehen gewesen, die

Dauer und die Höhe ihres Anspruches auf Arbeitslosengeld und die Dauer und Höhe des Anspruches auf

Notstandshilfe hätten sich entsprechend den angeführten gesetzlichen Bestimmungen ergeben.

Die Beschwerdeführerin stellte fristgerecht einen Vorlageantrag an das Bundesverwaltungsgericht. Sie führte im

Wesentlichen ohne näheres Vorbringen aus, dass das AMS die Bestimmung des § 14 Abs. 4 AlVG bei der Beurteilung

ihrer Anwartschaft bei ihrem Antrag vom XXXX nicht berücksichtigt hätte.

Das Bundesverwaltungsgericht führte eine Beschwerdeverhandlung am XXXX durch. Die Beschwerdeführerin sollte

von der Vorsitzenden Richterin sowie den Laienrichtern einvernommen werden. Sie ist jedoch trotz ordnungsgemäßer

Ladung unentschuldigt nicht erschienen. Die Behördenvertreterin verwies im Wesentlichen auf die

Beschwerdevorentscheidung.

Der erkennende Senat kam nach nochmaliger Durchsicht des gegenständlichen Aktes zum Ergebnis, dass der

entscheidungswesentliche Sachverhalt feststeht und eine Verhandlung in Anwesenheit der Beschwerdeführerin nicht

erforderlich ist.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Die Beschwerdeführerin hat das XXXX . Lebensjahr noch nicht vollendet.

A m XXXX beantragte die Beschwerdeführerin mit Geltendmachung XXXX beim AMS Notstandshilfe. Die

Beschwerdeführerin hat die Sorgepflicht für XXXX .

Die Beschwerdeführerin bezog bis XXXX Notstandshilfe in der Höhe von täglich € XXXX . Zu ihrer Person sind seit XXXX

beim Dachverband der Sozialversicherungsträger folgende arbeitslosenversicherungspflichtigen Zeiten gespeichert:

XXXX

Zudem sind folgende Lohnbestandteile laut Abfrage am XXXX beim Dachverband der Österreichischen

Sozialversicherungsträger gespeichert, die den gesetzlichen Bestimmungen (bis einschließlich XXXX ) als Grundlage zur

Berechnung des Arbeitslosengeldanspruches heranzuziehen sind:

XXXX

Der Leistungsbezug wurde mit XXXX wegen Arbeitsaufnahme eingestellt. Am XXXX wurde eingetragen, dass die

Wiedermeldung nach Ende dieser Tätigkeit erfolgte.

Der Beschwerdeführerin gebührt ab XXXX Notstandshilfe im Ausmaß von täglich XXXX .

2. Beweiswürdigung:

Der Verfahrensgang und die Feststellungen ergeben sich aus dem unbedenklichen und unzweifelhaften

Verwaltungsakt der belangten Behörde und der mündlichen Beschwerdeverhandlung beim BVwG. Die

Beschwerdeführerin ist unentschuldigt nicht erschienen.

Die Feststellungen zu den Versicherungszeiten ergeben sich aus dem Auszug des Hauptverbandes der österreichischen

Sozialversicherungsträger.

Die Feststellungen zu den arbeitslosenversicherungspKichtigen Beschäftigungen (oder sonstigen

anwartschaftsbegründende Zeiten) stützen sich ebenfalls auf den Auszug des Hauptverbandes der österreichischen

Sozialversicherungsträger.

Die Feststellungen zum Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung der Beschwerdeführerin ergeben sich

aus dem Datenauszug des AMS.



Die Feststellung zum beantragten Feststellungsbescheid stützt sich auf das diesbezügliche im Akt auKiegende

Schreiben der Beschwerdeführerin an das AMS.

Die Höhe der Notstandshilfe ab XXXX im Ausmaß von täglich € XXXX ergibt sich aus der detaillierten Berechnung im

angefochtenen Bescheid.

3. Rechtliche Beurteilung:

Zu A)

Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts:

Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid einer

Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit.

Gemäß § 9 Abs. 2 Z 1 VwGVG ist belangte Behörde in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG jene Behörde, die den

angefochtenen Bescheid erlassen hat - vorliegend sohin das AMS.

§ 56 Abs. 2 AlVG normiert die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Entscheidung über Beschwerden

gegen Bescheide einer Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice.

Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz (BVwGG) entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter,

sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Die entsprechende

Anordnung einer Senatszuständigkeit enthält § 56 Abs. 2 AlVG, wonach das Bundesverwaltungsgericht über

Beschwerden gegen Bescheide einer Geschäftsstelle durch einen Senat entscheidet, dem zwei fachkundige

Laienrichter angehören, je einer aus dem Kreis der Arbeitgeber und aus dem Kreis der Arbeitnehmer.

Gemäß § 7 BVwGG bestehen die Senate aus einem Mitglied als Vorsitzendem und zwei weiteren Mitgliedern als

Beisitzern.

In der gegenständlichen Rechtssache obliegt somit die Entscheidung dem nach der jeweils geltenden

Geschäftsverteilung des Bundesverwaltungsgerichtes zuständigen Senat.

Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht:

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des BundesMnanzgerichtes ist durch das VwGVG, BGBl. I

2013/33 idF BGBl. I 2013/122, geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende

Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft.

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über

Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles,

die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG,

BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in

dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden

gehabt hätte.

Beschwerdegegenstand:

Gemäß § 14 VwGVG steht es der Behörde im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG frei, den

angefochtenen Bescheid innerhalb von zwei Monaten aufzuheben, abzuändern oder die Beschwerde zurückzuweisen

oder abzuweisen (Beschwerdevorentscheidung). § 27 ist sinngemäß anzuwenden. Abweichend dazu normiert § 56 Abs.

2 AlVG in Verfahren betreQend Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung eine Frist zur Erlassung der

Beschwerdevorentscheidung von zehn Wochen.

Gemäß § 15 Abs. 1 VwGVG kann jede Partei binnen zwei Wochen nach Zustellung der Beschwerdevorentscheidung bei

der Behörde den Antrag stellen, dass die Beschwerde dem Verwaltungsgericht zur Entscheidung vorgelegt wird

(Vorlageantrag). Die Beschwerdevorentscheidung tritt mangels einer gesetzlichen Regelung nicht außer Kraft, sondern

wird zum Gegenstand des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens (vgl. Dünser, ZUV 2013/1, 17; Eder/Martschin/Schmid,

Das Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte, § 15 VwGVG, K 2; Hauer, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Rz. 178; jeweils

unter Hinweis auf den diesbezüglich ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, vgl. RV 2009 BlgNR 24. GP, 5). Gemäß

zweiter Satz des § 15 Abs. 1 hat ein Vorlageantrag, der von einer anderen Partei als dem Beschwerdeführer gestellt
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wird, die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt (§ 9 Abs. 1 Z 3) und ein Begehren (§ 9 Abs. 1 Z

4) zu enthalten. Im Umkehrschluss folgt aus dieser Vorschrift, dass der Beschwerdeführer einen Vorlageantrag nicht zu

begründen hat, ihn aber begründen kann (vgl. Fister/Fuchs/Sachs, Das neue Verwaltungsgerichtsverfahren [2013],

Anm. 8 zu § 15 VwGVG unter Hinweis auf AB 2112 BlgNR 24. GP 3). Damit ist im gegenständlichen Beschwerdefall der

Prüfungsumfang auch mit dem Vorbringen im Vorlageantrag definiert.

Prüfungsumfang und Entscheidungsbefugnis des Bundesverwaltungsgerichts:

§ 27 VwGVG legt den Prüfungsumfang fest und beschränkt diesen insoweit, als das Verwaltungsgericht (bei

Bescheidbeschwerden) prinzipiell (Ausnahme: Unzuständigkeit der Behörde) an das Beschwerdevorbringen gebunden

ist (vgl. Fister/Fuchs/Sachs, Das neue Verwaltungsgerichtsverfahren [2013], Anm. 1 zu § 27 VwGVG). Konkret normiert

die zitierte Bestimmung: "Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde

gegeben Mndet, hat es den angefochtenen Bescheid, die angefochtene Ausübung unmittelbarer

verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt und die angefochtene Weisung auf Grund der Beschwerde (§ 9

Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen."

Die zentrale Regelung zur Frage der Kognitionsbefugnis der Verwaltungsgerichte bildet § 28 VwGVG. Die vorliegend

relevanten Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung lauten wie folgt:

„§ 28. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht

die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen.

(2) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat das Verwaltungsgericht dann in der Sache selbst zu

entscheiden, wenn

1.         der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder

2.         die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht

selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.“

Gegenständlich steht der maßgebliche Sachverhalt im Sinne von § 28 Abs. 2 Z 1 VwGVG fest. Das

Bundesverwaltungsgericht hat folglich in der Sache selbst zu entscheiden.

Die im gegenständlichen Beschwerdefall maßbegebenden Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes in

der maßgeblichen Fassung (bis 30.06.2020) lauten:

„Anwartschaft

§ 14. (1) Bei der erstmaligen Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld ist die Anwartschaft erfüllt, wenn der Arbeitslose

in den letzten 24 Monaten vor Geltendmachung des Anspruches (Rahmenfrist) insgesamt 52 Wochen im Inland

arbeitslosenversicherungspKichtig beschäftigt war. Handelt es sich jedoch um einen Arbeitslosen, der das

Arbeitslosengeld vor Vollendung des 25. Lebensjahres beantragt, ist die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld auch dann

erfüllt, wenn der Arbeitslose in den letzten zwölf Monaten vor Geltendmachung des Anspruches (Rahmenfrist)

insgesamt 26 Wochen im Inland arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt war.

(2) Bei jeder weiteren Inanspruchnahme des Arbeitslosengeldes ist die Anwartschaft erfüllt, wenn der Arbeitslose in

den letzten 12 Monaten vor Geltendmachung des Anspruches (Rahmenfrist) insgesamt 28 Wochen im Inland

arbeitslosenversicherungspKichtig beschäftigt war. Die Anwartschaft ist im Falle einer weiteren Inanspruchnahme auch

dann erfüllt, wenn der Arbeitslose die Anwartschaft gemäß § 14 Abs. 1 erster Satz erfüllt.

(3) In Zeiten empfindlicher Arbeitslosigkeit kann durch Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers für

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz für einzelne Berufsgruppen, in denen die Beschäftigungslage

besonders ungünstig ist, bestimmt werden, daß die Anwartschaft auch dann erfüllt ist, wenn der Arbeitslose in den

letzten 24 Monaten vor Geltendmachung des Anspruches auf Arbeitslosengeld im Inland insgesamt 26 Wochen

arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt war.

(4) Auf die Anwartschaft sind folgende im Inland zurückgelegte oder auf Grund inländischer Rechtsvorschriften

erworbene Zeiten anzurechnen:

a) Zeiten, die der ArbeitslosenversicherungspKicht unterlagen, sowie sonstige Zeiten der Versicherung in der

Arbeitslosenversicherung;
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b) die Zeit des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes oder Bezuges von Kinderbetreuungsgeld, wenn innerhalb

der für die Anwartschaft maßgeblichen Rahmenfrist mindestens 14 Wochen sonstige Anwartschaftszeiten liegen;

c) Zeiten des Bezuges von Wochengeld oder Krankengeld aus einer Krankenversicherung auf Grund eines

arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses;

d) Zeiten einer krankenversicherungspflichtigen Beschäftigung als Lehrling;

e) Zeiten, für die ein Sicherungsbeitrag gemäß § 5d AMPFG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/1998

entrichtet wurde;

f) Zeiten einer gemäß § 1 Abs. 2 lit. e von der ArbeitslosenversicherungspKicht ausgenommenen

krankenversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit;

g) Zeiten der Teilnahme an beruKichen Maßnahmen der Rehabilitation, wenn diese nicht ungerechtfertigt vorzeitig

beendet wurden, nach Beendigung dieser Maßnahmen.

(5) Ausländische Beschäftigungs- oder Versicherungszeiten sind auf die Anwartschaft anzurechnen, soweit dies durch

zwischenstaatliche Abkommen oder internationale Verträge geregelt ist.

(6) Die in den Abs. 4 und 5 angeführten Zeiten dürfen bei der Ermittlung der Anwartschaft nur einmal berücksichtigt

werden.

(7) Wird nach einem Bezug von Weiterbildungsgeld oder Bildungsteilzeitgeld Arbeitslosengeld in Anspruch genommen,

so gilt dies als weitere Inanspruchnahme im Sinne des Abs. 2.

(8) Sonstige Zeiten der Versicherung in der Arbeitslosenversicherung gemäß Abs. 4 lit. a sind auf die Anwartschaft nur

anzurechnen, soweit für diese Beiträge entrichtet wurden.

§ 15. (1) Die Rahmenfrist (§ 14 Abs. 1 bis 3) verlängert sich um höchstens fünf Jahre um Zeiträume, in denen der

Arbeitslose im Inland

1. in einem arbeitslosenversicherungsfreien Dienstverhältnis gestanden ist;

2. arbeitsuchend bei der regionalen Geschäftsstelle gemeldet gewesen ist, Sondernotstandshilfe bezogen hat oder als

Vorschuss auf eine nicht zuerkannte Pension Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen hat;

3. eine Abfertigung aus einem Dienstverhältnis bezogen hat;

4. Umschulungsgeld bezogen hat oder sich einer Ausbildung oder einer beruKichen Maßnahme der Rehabilitation aus

der gesetzlichen Sozialversicherung unterzogen hat, durch die er überwiegend in Anspruch genommen wurde;

5. Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienst geleistet hat;

6. einen Karenzurlaub im Sinne der gesetzlichen Vorschriften zurückgelegt oder Karenzgeld oder Weiterbildungsgeld

oder Bildungsteilzeitgeld bezogen hat;

7. ein außerordentliches Entgelt im Sinne des § 17 des Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes, BGBl. Nr.

235/1962, bezogen hat;

8. eine Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des Sonderunterstützungsgesetzes, BGBl. Nr. 642/1973,

bezogen hat;

9. auf behördliche Anordnung angehalten worden ist;

10. bei Sterbebegleitung eines nahen Verwandten oder bei Begleitung eines schwersterkrankten Kindes gemäß § 29

oder § 32 krankenversichert war oder im Sinne des § 31 Anspruch auf Leistungen der Krankenfürsorge hatte;

11. am Freiwilligen Sozialjahr, am Freiwilligen Umweltschutzjahr, am Gedenkdienst oder am Friedens- und Sozialdienst

im Ausland nach dem Freiwilligengesetz teilnimmt und gemäß § 4 Abs. 1 Z 11 ASVG versichert ist;

12. am Integrationsjahr nach dem Freiwilligengesetz, BGBl. I Nr. 17/2012, teilnimmt und gemäß § 8 Abs. 1 Z 4a ASVG

versichert ist;

13. Pflegekarenzgeld bezogen hat.

(2) Die Rahmenfrist verlängert sich um höchstens fünf Jahre um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Ausland
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1. sich einer Ausbildung unterzogen hat, durch die er überwiegend in Anspruch genommen wurde;

2. eine der in Abs. 1 angeführten vergleichbaren Leistungen wegen Arbeitslosigkeit oder Kindererziehung bezogen hat,

soweit mit dem betreQenden Staat zwischenstaatliche Regelungen über Arbeitslosenversicherung getroQen wurden

oder dies in internationalen Verträgen festgelegt ist.

(3) Die Rahmenfrist verlängert sich weiters um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Inland

1. Krankengeld oder Rehabilitationsgeld oder Wochengeld bezogen hat oder in einer Heil- oder PKegeanstalt

untergebracht gewesen ist;

2. nach Erschöpfung des Anspruches auf Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung nachweislich

arbeitsunfähig gewesen ist;

3. wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, die nach ihrem Ausmaß der

Arbeitsunfähigkeit gemäß § 8 gleichkommt, eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung bezogen hat;

4. einen nahen Angehörigen (eine nahe Angehörige) mit Anspruch auf PKegegeld mindestens in Höhe der Stufe 3

gemäß § 5 des BundespKegegeldgesetzes (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, oder nach den Bestimmungen der

Landespflegegeldgesetze in häuslicher Umgebung gepflegt hat und gemäß § 18b ASVG oder § 77 Abs. 6 ASVG oder § 28

Abs. 6 BSVG oder § 33 Abs. 9 GSVG in der Pensionsversicherung versichert war;

5. ein behindertes Kind gepKegt hat und entweder gemäß § 18a ASVG oder gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG, § 3 Abs. 3 Z

4 GSVG oder § 4a Z 4 BSVG in der Pensionsversicherung versichert war oder Ersatzzeiten für Kindererziehung gemäß §

227a ASVG erworben hat;

6. Kinderbetreuungsgeld oder Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG), BGBl. I Nr. 53/2016,

bezogen hat.

(4) Die Rahmenfrist verlängert sich weiters um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Ausland eine der in Abs. 3

angeführten vergleichbaren Leistungen wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder

Krankheit bezogen hat, soweit mit dem betreQenden Staat zwischenstaatliche Regelungen über

Arbeitslosenversicherung getroffen wurden oder dies in internationalen Verträgen festgelegt ist.

(5) Die Rahmenfrist verlängert sich um Zeiträume einer der PKichtversicherung in der Pensionsversicherung

unterliegenden oder gemäß § 5 GSVG von der PKichtversicherung in der Pensionsversicherung ausgenommenen

Erwerbstätigkeit, wenn davor mindestens fünf Jahre arbeitslosenversicherungspKichtiger Beschäftigung liegen. In den

übrigen Fällen verlängert sich die Rahmenfrist um höchstens fünf Jahre um Zeiträume einer der PKichtversicherung in

der Pensionsversicherung unterliegenden oder gemäß § 5 GSVG von der PKichtversicherung in der

Pensionsversicherung ausgenommenen Erwerbstätigkeit.

(6) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz kann,

wenn sich die Notwendigkeit hiezu herausstellt, durch Verordnung bestimmen, daß auch andere Tatbestände eine

Verlängerung der Rahmenfrist bewirken.

(7) Zeiten, die gemäß § 14 anwartschaftsbegründend sind, können zur Rahmenfristerstreckung nicht mehr

herangezogen werden.

(8) Die Rahmenfrist verlängert sich um Zeiträume einer Erwerbstätigkeit im Ausland, die auf Grund eines

zwischenstaatlichen Abkommens in der Pensionsversicherung zu berücksichtigen sind, wenn davor mindestens fünf

Jahre arbeitslosenversicherungspKichtiger Beschäftigung liegen. In den übrigen Fällen verlängert sich die Rahmenfrist

um höchstens fünf Jahre um Zeiträume einer Erwerbstätigkeit im Ausland, die auf Grund eines zwischenstaatlichen

Abkommens in der Pensionsversicherung zu berücksichtigen sind.

(9) Die Rahmenfrist verlängert sich um Zeiträume der Ausübung einer öQentlichen Funktion und um Zeiträume einer

Bezugsfortzahlung nach dem Ende einer öffentlichen Funktion.

(10) Die Rahmenfrist verlängert sich um Zeiträume eines Aufenthaltes im Ausland als Ehegatte, Ehegattin,

eingetragener Partner, eingetragene Partnerin oder minderjähriges Kind von in einem Dienstverhältnis zu einer

Körperschaft des öQentlichen Rechts stehenden österreichischen Staatsangehörigen im Sinne des § 26 Abs. 3 der
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Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961, sofern diese gemeinsam in dauernder Hausgemeinschaft leben

oder als minderjährige Kinder zu deren Haushalt gehören.

Dauer des Bezuges

§ 18. (1) Das Arbeitslosengeld wird für 20 Wochen gewährt. Es wird für 30 Wochen gewährt, wenn vor Geltendmachung

des Anspruches arbeitslosenversicherungspKichtige Beschäftigungen in der Dauer von 156 Wochen nachgewiesen

werden.

(2) Die Bezugsdauer erhöht sich

a) auf 39 Wochen, wenn in den letzten zehn Jahren vor Geltendmachung des Anspruches

arbeitslosenversicherungspKichtige Beschäftigungen von 312 Wochen nachgewiesen werden und der Arbeitslose bei

Geltendmachung des Anspruches das 40. Lebensjahr vollendet hat,

b) auf 52 Wochen, wenn in den letzten 15 Jahren vor der Geltendmachung des Anspruches

arbeitslosenversicherungspKichtige Beschäftigungen von 468 Wochen nachgewiesen werden und der Arbeitslose bei

Geltendmachung des Anspruches das 50. Lebensjahr vollendet hat,

c) auf 78 Wochen nach Absolvierung einer beruKichen Maßnahme der Rehabilitation aus der gesetzlichen

Sozialversicherung, die nach dem 31. Dezember 2010 begonnen hat.

(3) Bei der Festsetzung der Bezugsdauer sind die im § 14 Abs. 4 angeführten Zeiten zu berücksichtigen.

(4) Die Bezugsdauer verlängert sich um die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 5.

(5) Die Bezugsdauer verlängert sich um höchstens 156 Wochen um Zeiten, in denen der Arbeitslose an einer

Maßnahme im Sinne des Abs. 6 teilnimmt. Diese Verlängerung kann um höchstens insgesamt 209 Wochen erfolgen,

1. wenn die Maßnahme in einer Ausbildung besteht, für die gesetzliche oder auf gesetzlicher Grundlage erlassene

Vorschriften eine längere Dauer vorsehen, für die Zeit dieser Ausbildung;

2. wenn der Arbeitslose das 50. Lebensjahr vollendet hat und trotz Teilnahme an Maßnahmen im Sinne des Abs. 6 die

Arbeitslosigkeit noch immer fortdauert oder wieder eingetreten ist.

Für Maßnahmen im Sinne des Abs. 6 kann das Ruhen des Arbeitslosengeldes wegen Ausbildung im Ausland (§ 16 Abs.

3) in besonders gelagerten Fällen über drei Monate hinaus nachgesehen werden. […]

§ 21. (1) Für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes ist bei Geltendmachung bis 30. Juni das Entgelt

des vorletzten Kalenderjahres aus den beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger gespeicherten

Jahresbeitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspKichtigem Entgelt, mangels solcher aus anderen für Zwecke

der Sozialversicherung gespeicherten Jahresbeitragsgrundlagen heranzuziehen. Bei Geltendmachung nach dem 30.

Juni ist das Entgelt des letzten Kalenderjahres heranzuziehen. Liegen die nach den vorstehenden Sätzen

heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen nicht vor, so sind jeweils die letzten vorliegenden

Jahresbeitragsgrundlagen eines vorhergehenden Jahres heranzuziehen. Durch Teilung des Entgelts der maßgeblichen

Jahresbeitragsgrundlagen durch zwölf ergibt sich das monatliche Bruttoeinkommen. Zeiten, in denen der Arbeitslose

infolge Erkrankung (Schwangerschaft) nicht das volle Entgelt oder wegen Beschäftigungslosigkeit kein Entgelt bezogen

hat, sowie Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädigung, wenn es für den Arbeitslosen günstiger ist, bleiben bei

der Heranziehung der Beitragsgrundlagen außer Betracht. In diesem Fall ist das Entgelt durch die Zahl der

Versicherungstage zu teilen und mit 30 zu vervielfachen. Jahresbeitragsgrundlagen bleiben außer Betracht, wenn diese

niedriger als die sonst heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen sind und einen oder mehrere der folgenden

Zeiträume umfassen:

1. Zeiträume einer Versicherung gemäß § 1 Abs. 1 lit. e (Entwicklungshelfer);

2. Zeiträume einer Versicherung gemäß § 4 Abs. 1 Z 4 (Praktikanten) oder Z 5 (Krankenpflegeschüler) ASVG;

3. Zeiträume des Bezuges von Karenzgeld, PKegekarenzgeld, Kinderbetreuungsgeld, Kombilohn (§ 34a AMSG) oder

Bildungsteilzeitgeld (§ 26a);

4. Zeiträume der Herabsetzung der Normalarbeitszeit zum Zwecke der Sterbebegleitung eines nahen Verwandten oder

der Begleitung eines schwerst erkrankten Kindes gemäß § 14a oder § 14b des Arbeitsvertragsrechts-

Anpassungsgesetzes (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, oder einer PKegekarenz gemäß § 14c AVRAG oder einer
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Pflegeteilzeit gemäß § 14d AVRAG oder einer gleichartigen Regelung.

Sind die heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen zum Zeitpunkt der Geltendmachung älter als ein Jahr, so sind

diese mit den Aufwertungsfaktoren gemäß § 108 Abs. 4 ASVG der betreQenden Jahre aufzuwerten.

Jahresbeitragsgrundlagen, die Zeiten einer gemäß § 1 Abs. 2 lit. e von der ArbeitslosenversicherungspKicht

ausgenommenen krankenversicherungspKichtigen Erwerbstätigkeit enthalten, gelten als Jahresbeitragsgrundlagen aus

arbeitslosenversicherungspKichtigem Entgelt. Für Personen, die gemäß § 3 versichert waren, sind die entsprechenden

Jahresbeitragsgrundlagen in der Arbeitslosenversicherung heranzuziehen. Bei ZusammentreQen von

Jahresbeitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspKichtigem Entgelt mit Jahresbeitragsgrundlagen auf Grund

der Versicherung gemäß § 3 sind die Gesamtbeitragsgrundlagen heranzuziehen.

(2) Liegen noch keine Jahresbeitragsgrundlagen vor, so ist für die Festsetzung des Grundbetrages des

Arbeitslosengeldes das Entgelt der letzten sechs Kalendermonate vor der Geltendmachung des Arbeitslosengeldes

heranzuziehen. Sonderzahlungen im Sinne der gesetzlichen Sozialversicherung (§ 49 ASVG) sind anteilsmäßig zu

berücksichtigen. Durch Teilung des Entgelts der letzten sechs Kalendermonate durch sechs ergibt sich das monatliche

Bruttoeinkommen. Abs. 1 fünfter und sechster Satz ist anzuwenden.

(2a) Zeiträume, in denen Wiedereingliederungsgeld bezogen wurde, sind wie Zeiträume, in denen infolge Erkrankung

nicht das volle Entgelt bezogen wurde, zu behandeln.

(2b) Zeiträume, in denen Rehabilitationsgeld bezogen wurde, sind wie Zeiträume zu behandeln, in denen infolge

Erkrankung nicht das volle Entgelt bezogen wurde.

(3) Als Grundbetrag des Arbeitslosengeldes gebühren täglich 55 vH des täglichen Nettoeinkommens, kaufmännisch

gerundet auf einen Cent. Zur Ermittlung des täglichen Nettoeinkommens ist das nach Abs. 1 oder Abs. 2 ermittelte

monatliche Bruttoeinkommen um die zum Zeitpunkt der Geltendmachung für einen alleinstehenden Angestellten

maßgeblichen sozialen Abgaben und die maßgebliche Einkommensteuer unter Berücksichtigung der ohne Antrag

gebührenden Freibeträge zu vermindern und sodann mit zwölf zu vervielfachen und durch 365 zu teilen. Das

monatliche Einkommen ist nur bis zu der drei Jahre vor der Geltendmachung des Arbeitslosengeldes für den

Arbeitslosenversicherungsbeitrag maßgeblichen Höchstbeitragsgrundlage (§ 2 Abs. 1 AMPFG) zu berücksichtigen.

(4) Das tägliche Arbeitslosengeld gebührt einschließlich eines allenfalls erforderlichen Ergänzungsbetrages mindestens

in der Höhe eines Dreißigstels des Betrages, der dem Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 lit. a lit. bb ASVG entspricht, soweit

dadurch die Obergrenzen gemäß Abs. 5 nicht überschritten werden, kaufmännisch gerundet auf einen Cent.

(5) Das tägliche Arbeitslosengeld gebührt Arbeitslosen mit Anspruch auf Familienzuschläge höchstens in der Höhe von

80 vH des täglichen Nettoeinkommens, kaufmännisch gerundet auf einen Cent. Das tägliche Arbeitslosengeld gebührt

Arbeitslosen ohne Anspruch auf Familienzuschläge höchstens in der Höhe von 60 vH des täglichen Nettoeinkommens,

kaufmännisch gerundet auf einen Cent.

(6) Eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes des Arbeitsmarktservice ist zur Festsetzung des Grundbetrages

des Arbeitslosengeldes nur heranzuziehen, wenn kein Entgelt aus vorhergehender Beschäftigung vorliegt, das eine

Festsetzung nach Abs. 1 ermöglicht, oder dieses niedriger als das für die Bemessung der Beihilfe herangezogene

Bruttoentgelt ist. In diesem Fall ist die Beihilfe einem Nettoentgelt gleichzuhalten und der Festsetzung des

Grundbetrages des Arbeitslosengeldes ein diesem Nettoentgelt entsprechendes Bruttoentgelt zu Grunde zu legen.

(7) Wird die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld durch Heranziehung von Zeiten im Ausland gemäß § 14 Abs. 5 erfüllt, so

gilt für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes:

1. War der Arbeitslose nach seiner Beschäftigung im Ausland mindestens vier Wochen im Inland beschäftigt, so ist das

im Inland erzielte Entgelt maßgeblich.

2. War der Arbeitslose nach seiner Beschäftigung im Ausland weniger als vier Wochen im Inland beschäftigt, so ist das

Entgelt maßgeblich, das am Wohnort oder Aufenthaltsort des Arbeitslosen für eine Beschäftigung üblich ist, die der

Beschäftigung, die er zuletzt im Ausland ausgeübt hat, gleichwertig oder vergleichbar ist.

3. War der Arbeitslose Grenzgänger, so ist das im Ausland erzielte Entgelt maßgeblich.

(8) Hat ein Arbeitsloser das 45. Lebensjahr vollendet, so ist abweichend von Abs. 1 ein für die Bemessung des

Grundbetrages des Arbeitslosengeldes herangezogenes monatliches Bruttoentgelt auch bei weiteren Ansprüchen auf
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Arbeitslosengeld so lange für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes heranzuziehen, bis ein

höheres monatliches Bruttoentgelt vorliegt. [...]

Voraussetzungen des Anspruches

§ 33. (1) Arbeitslosen, die den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Übergangsgeld erschöpft haben, kann auf Antrag

Notstandshilfe gewährt werden.

(2) Notstandshilfe ist nur zu gewähren, wenn der (die) Arbeitslose der Vermittlung zur Verfügung steht (§ 7 Abs. 2 und

3) und sich in Notlage befindet.

(3) Notlage liegt vor, wenn dem Arbeitslosen die Befriedigung der notwendigen Lebensbedürfnisse unmöglich ist.

(4) Notstandshilfe kann nur gewährt werden, wenn sich der Arbeitslose innerhalb von fünf Jahren nach Erschöpfung

des Anspruches auf Arbeitslosengeld oder Übergangsgeld um die Notstandshilfe bewirbt. Die vorstehende Frist

verlängert sich darüber hinaus um Zeiträume gemäß § 15 und gemäß § 81 Abs. 10.“

Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin bestehen keine Bedenken, wenn das AMS die Bemessung der

Notstandshilfe unter Heranziehung der Jahresbeitragsgrundlage aus dem Jahr XXXX durchführt.

Bei jeder weiteren Inanspruchnahme des Arbeitslosengeldes ist die Anwartschaft erfüllt, wenn der Arbeitslose in den

letzten 12 Monaten vor Geltendmachung des Anspruches (Rahmenfrist) insgesamt 28 Wochen (196 Tage) im Inland

arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt war.

Auf die Anwartschaft sind gemäß § 14 Abs. 4 lit. b AlVG unter anderem die Zeit des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld

anzurechnen, wenn innerhalb der für die Anwartschaft maßgeblichen Rahmenfristen mindestens 14 Wochen (somit 98

Tage) sonstige Anwartschaftszeiten liegen.

Die Beschwerdeführerin bezog hingegen nach ihrer letzten Zuerkennung von Arbeitslosengeld mit ( XXXX und somit für

248 Tage und vom XXXX , somit für 400 Tage Kinderbetreuungsgeld. Diese Zeiten konnten aber nicht zu einer neuen

Anwartschaft führen, da, wie soeben ausgeführt, dazu mindestens 14 Wochen sonstige Anwartschaftszeiten

notwendig gewesen wären.

Die Beschwerdeführerin konnte dann in Folge vom XXXX (inkl. Urlaubsersatzleistung), somit für XXXX Tage, bei der XXXX

und von XXXX , somit für XXXX Tage, bei der XXXX und somit insgesamt XXXX Tage sonstige Anwartschaftszeiten

nachweisen. Dies genügte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht, um ihre Zeiten des Bezuges des

Kinderbetreuungsgeldes als anwartschaftsbegründende Zeiten heranzuziehen und eine allfällige neue Anwartschaft zu

begründen.

Erst als sie dann auch noch von XXXX (inkl. Urlaubsersatzleistung), somit für weitere 27 Tage, bei der Fa XXXX für XXXX

Tage (weitere) sonstige Anwartschaftszeiten nachweisen konnte, ergab sich ein gemäß § 14 Abs. 4 lit. b AlVG

geforderter Nachweis von sonstigen Anwartschaftszeiten von über 14 Wochen (98 Tagen), nämlich insgesamt XXXX

Tagen ( XXXX ). Daher waren nunmehr die Tage des Bezuges der Beschwerdeführerin von Kinderbetreuungsgeld zur

Berechnung einer neuen Anwartschaft heranzuziehen und hatte die Beschwerdeführerin schließlich ab dem XXXX eine

neue Anwartschaft für den Bezug des Arbeitslosengeldes erfüllt.

Hat ein Arbeitsloser das XXXX . Lebensjahr vollendet, so ist ein für die Bemessung des Grundbetrages des

Arbeitslosengeldes herangezogenes monatliches Bruttoentgelt auch bei weiteren Ansprüchen auf Arbeitslosengeld so

lange für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes heranzuziehen, bis ein höheres monatliches

Bruttoentgelt vorliegt.

Da die Beschwerdeführerin noch nicht das XXXX . Lebensjahr vollendet hat, war die – höhere –

Jahresbeitragsgrundlage, die zur Berechnung der Höhe ihres Arbeitslosenanspruches ab dem XXXX und zur

Berechnung der Höhe ihres Anspruches auf Notstandshilfe ab XXXX herangezogen wurde, gemäß § 21 Abs. 1 und Abs.

8 AlVG außer Acht zu lassen.

Vielmehr war gemäß § 21 Abs. 1 AlVG für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes bei

Geltendmachung bis 30. Juni das Entgelt des vorletzten Kalenderjahres aus den beim Dachverband der

Sozialversicherungsträger gespeicherten Jahresbeitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspKichtigem Entgelt,

mangels solcher aus anderen gespeicherten Jahresbeitragsgrundlagen heranzuziehen.



Wie der Abfrage des AMS beim Dachverband der Sozialversicherungsträger vom XXXX zu entnehmen ist, sind im Jahr

XXXX keine Jahresbeitragsgrundlagen gespeichert. Ersichtlich ist jedoch die Jahresbeitragsgrundlage des Jahres XXXX .

Ist die heranzuziehende Beitragsgrundlage zum Zeitpunkt der Geltendmachung älter als ein Jahr, so ist diese gemäß §

21 Abs. 1 AlVG mit den Aufwertungsfaktoren gemäß § 108 Abs. 4 ASVG der betreQenden Jahre aufzuwerten. Im

hiesigen Fall war daher die Bemessungsgrundlage in der Höhe von € XXXX mit dem Faktor XXXX aufzuwerten und

ergibt sich daraus eine Bemessungsgrundlage iHv € XXXX .

Das Arbeitslosengeld wird gemäß § 18 Abs. 1 AlVG für 20 Wochen gewährt. Es wird für 30 Wochen gewährt, wenn vor

Geltendmachung des Anspruches arbeitslosenversicherungspKichtige Beschäftigungen in der Dauer von 156 Wochen

nachgewiesen werden.

Die Beschwerdeführerin kann vor der Geltendmachung ab XXXX ihres Anspruches auf Arbeitslosengeld jedenfalls 156

Wochen arbeitslosenversicherungspKichtige Beschäftigung nachweisen und gebührte ihr daher ab dem XXXX ein

Anspruch auf Arbeitslosengeld für die Dauer von XXXX Tagen.

Gemäß § 20 Abs. 1 AlVG besteht das Arbeitslosengeld aus dem Grundbetrag und den Familienzuschlägen sowie einem

allfälligen Ergänzungsbetrag. Die Beschwerdeführerin hat XXXX und hat daher Anspruch auf zwei Familienzuschläge.

Gemäß § 21 Abs. 3 AlVG gebühren als Grundbetrag des Arbeitslosengeldes täglich 55% des täglichen

Nettoeinkommens, kaufmännisch gerundet auf einen Cent.

Zur Ermittlung des täglichen Nettoeinkommens ist das nach Abs. 1 oder Abs. 2 ermittelte monatliche

Bruttoeinkommen um die zum Zeitpunkt der Geltendmachung für einen alleinstehenden Angestellten maßgeblichen

sozialen Abgaben und die maßgebliche Einkommensteuer unter Berücksichtigung der ohne Antrag gebührenden

Freibeträge zu vermindern und sodann mit zwölf zu vervielfachen und durch 365 zu teilen.

Gemäß Abs. 4 leg. cit. gebührt das tägliche Arbeitslosengeld einschließlich eines allenfalls erforderlichen

Ergänzungsbetrages mindestens in der Höhe eines Dreißigstels des Betrages, der dem Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 lit.

a lit. bb ASVG entspricht, soweit dadurch die Obergrenzen gemäß Abs. 5 nicht überschritten werden, kaufmännisch

gerundet auf einen Cent.

Gemäß Abs. 5 leg. cit. gebührt das tägliche Arbeitslosengeld Arbeitslosen mit Anspruch auf Familienzuschläge

höchstens in der Höhe von 80% des täglichen Nettoeinkommens, kaufmännisch gerundet auf einen Cent. Das tägliche

Arbeitslosengeld gebührt Arbeitslosen ohne Anspruch auf Familienzuschläge iHv 60% des täglichen Nettoeinkommens,

kaufmännisch gerundet auf einen Cent.

Das Ausmaß der Notstandshilfe beträgt: 1. 98 vH des in Betracht kommenden Grundbetrages des Arbeitslosengeldes,

wenn der tägliche Grundbetrag 1/30 des Richtsatzes gemäß § 293 Abs. 1 lit. a lit. bb ASVG nicht übersteigt; 2. 92 vH des

in Betracht kommenden Grundbetrages des Arbeitslosengeldes in den übrigen Fällen, wobei 95 vH des Richtsatzes

nach Z. 1 nicht unterschritten werden darf.

Das AMS hat somit unter Zugrundelegung der angeführten Bestimmungen zu Recht festgestellt, dass die

Anspruchshöhe der Beschwerdeführerin auf Notstandshilfe € XXXX täglich beträgt. In Bezug auf die detaillierte

Berechnung des Notstandshilfeanspruches der Beschwerdeführerin wird auf die Beschwerdevorentscheidung vom

XXXX verwiesen.

Das Beschwerdevorbringen bzw. Vorbringen im Vorlageantrag, wonach die belangte Behörde § 14 Abs. 4 AlVG bei ihrer

Beurteilung nicht berücksichtigt hätte, kann angesichts der dargelegten Ausführungen nicht nachvollzogen werden.

Vielmehr erfolgte die Berechnung des Anspruches nach den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen und hat das

AMS zu Recht im angefochtenen Bescheid festgestellt, dass der Beschwerdeführerin Notstandshilfe im Ausmaß von

täglich € XXXX gebührt.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Zu B) Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer

https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/108
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/25a


Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von

der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist

die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen

keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei

den Erwägungen zu Spruchteil A) wiedergegeben. Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des

Verwaltungsgerichtshofes zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts

auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert

übertragbar.
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